
Amtsplan

ZUM BEBAUUNGS-- UND GRÜNORDNUNGSPLAN "GRÄFENTHAL lll"
DER GEMEINDE ALTLEINIGEN, VERBANDSGEMEINDE HETTEN-
LEIDELHEIM, KREIS BAD DÜRKHEIM

T E X T

O . RECHTSGRUNDLAGEN

l Bundesbaugesetz (BBauG) i-n der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.08.1976 (BGBI. l S. 2256, ber. S. 3617, geändert
durch Art. 9 Nr. l Vereinfachungsnovelle vom 03.12.1976,
BGB].. l Si 3281 , und durch Art. l G zur Beschleunigung von
Verfahren und zur Erleichterung von Investi.tionsvorhaben
im StädtebauFecht vom 06.07.1979, BGBI. l S. 949)

2 4. Verordnung tiber die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO --) in der Fassung vom
]5.09.1977 (BGBI. l S. 1763) . '

3

4

5

Landesbauordnung für Rhei.n].and--Pfalz vom 27.02. 1 974 i.n
der letztgültigen Fassung .

Gemei.ndeordnung für Rhei.Diana--Pfalz(GVBL
letztgülti.gen Fassung

S. 419) in der

Landespflegegesetz i.n der Fassung vom 05.02.1 979
(GVBL. S 36) - $ 17 -

O. l Geltypgsbereich

Di.e vom Ge].tungsbereich des Plangebi.eyes erfaßten Flur
stücke si.nd mi.t einer starken schwarzen unterbrochenen
Li-ni.e umzügen.

0.2 t)bertragung vom Plan i.n die Wi.rklichkei.t

Sowei.t für die Absteckung der erforderlichen Baugrenze
kei-ne Maße in den P]änen angegeben sind, so].len diese ab-
gegriffen werden. Ausgehend von einer mögli.chen Ablese-
genauigkeit von 0,50 mm wi.rd für die so erfolgten Fest-
setzungen i.n der örtli.chkelt ei.ne Genauigkeit von t 50 cm
ver la ngt

Eine derart abgesteckte Baugrenze i.st für die Absteckung
wei.derer Baugrenzen verbi.ndlich.

l ART DER BAULICHEN NUTZUNG ($ 9 Abs l Nr. l BBauG)

Allgemeines Wohngebiet gem $ 4 BauNVO



2

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG ($ 9 Abs.l Nr.l BBauG $ 1 7 BauNVO)

2.1 Für das Maß der baua.schen Nutzung sind die Werte des $ 17
Abs. ] BauNVO a].s Höchstwerte i.m Rahmen der Vorschriften
der Landesbauordnung (LBauO) und der überbaubaren Grund-
stücksf].ächen verdi.nd].i.ch.

2.2 Die. Zahl. der Vo].lgeschosse ist auf höchstens zwei Geschosse
begrenzt.

3 BAUWEISE ( $ 9 Abs l Nr. 2 BBauG 5$ 22 und 23 BauNVO)

Die Bauweise wi.rd für äen aesarnten Geltungsbereich des Be
bauunasclanes als offene Bauweise festgesetzt. Es sind nu
Einzel- und Doppe].häuser zu]ässiq

J
4 STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ($ 9 Abs l Nr. 2 BBauG)

Di.e zu].ässi.ae Ste]].ung der baulichen Anlagen ergibt sich
aus den im Plan eingetragenen Fi.rstrichtungen, di-e g]-ei.ch
zeitz.g die Gebäudeachsen kennzeichnen.

5 FLÄCHEN rtiR GARAGEN, STELLPLÄTZE ($ 9 Abs l Nr. 4 BBauG)

Garagen bzw. Ei.nste]].plätze und andere Nebenanlagen bei
Einzelhäusern dürfen nur auf einer Bauwi.chsei.te elli.chtet
werden .

6 HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN ($ 9 Abs 2 BBauG)

6. 1 Innerhalb des gesamten Geltungsbereiches des Bebauungsp]-a-
lles darf die Oberkante des Ke]-lergeschosses Rohbaudecke, ge-
messen ab Oberkante der am nächsten gelegenen Verkehrsfläche
(Straßenbegrenzungs]-im.e) f i.n der Mitte der überbauten Fläche
C), 6 m ni.cht überschreiten .

6.2 Bei den höchstzulässig.-' 2geschossigen Wohngebäuden darf
die Traufhöhe max. 6,20 m über angrenzendem Gelände und
die Flrsthöhe max. 8,00 m über Oberkante Erdgeschoßfertig
fußboden betragen .

7 DACHGESTÄLTUNG ( $ 1 23 Abs l Nr. l LBauG)

7.1 A].s Dachformen sind im gesamten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes (mit Ausnahme von Garagen) nur Satteldächer und
Wa].mdächer zu].ässi-q .
Auf Garagen sind auch F].achdächer zuges-assen.



7.2 Die Dachneigung muß mindestens 18 Grad und darf höchstens
45 Grad betragen. Bei asymmetri.schen Dachformen ist der
lange Schenkel maßgebend

7.3 Kniestöcke (Maß zwischen dan Schni.ttpunkt der Außenkante
des Gebäudes mi.t der Oberkante Rohbaudecke des dachunter-
liegenden Geschossen und der Oberkante Dachhaut) sind bei.
eingeschossiger Bauweise bis zu einer Höhe von Or4 m zu-
läs s j. g

7.4 Dachaufbauten (z.B. Dacltgauben) sind ab ei.ner Dachneigung
von mindestens 35 Grad bi.s zu einer maximalen Brei.te von
1 ,5 m zulässig. Innerhalb einer Dachfläche können mehrere
gleichartige Dachaufbauten kombi.niere werden. wenn i.hre
Gesamtbreite di.e halbe Länge der Dachf].äche nicht über-
schreitet. Der seitliche Abstand der Dachaufbauten von den
Giebelseiten muß mi-ndestens 1 ,5 m betragen.

,/ 7 . 5 Dacheinschnitte ( z . B Dz.chterrassen) si.nd zulässig

8 FASSADENGESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ($ 123 Abs
LBauO)

l Nr. l

Verklei-jungen der Außenwandflächen mit glasiertem oder glän-
zendem Materia]., Kunststoff, Asbestzement-, Teerpapp- oder
Meta[[e[ementen sind ni.cht zu]ässi.g. Fo].genie Materia]i.en
sollen hauptsächlich Verwendung finden : Putz, Sicht:mauerwerk,
notz, Sandstein oder sandsteinähn].i.che Materia]ien.
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9 NICHT UBERBAUBARE GRUNDSTtjCKSPLÄCHEN ($ 123 Abs l Nr 5 LBauO)

9. 1 Die nicht überbauten Grundstücksflächen bestehender Baukörper
sind mit Ausnahme der Einfahrt. Ste]].flächen der Terrasse und des
Zugangs a]s Grün- und Pf]anzf]ächen anzu]egen und zu unterha].ten.

9.2 Vorgärten si.nd als zusammenhängende Grünflächen zu gestalten und
zu unterhalten. Si.e si.nd als niedri.ge Pflanzung (Rasenfläche,
bodendeckende Pf]anzung) mi.t Ei-nze]gehö]zen anzug.eßen. In jedem
Vorgarten ists.mindestens ein den Grundstücksverhältni.ssen ent-
sprechender Baum (Gehölzwahlliste) zu pflanzen. und zu unterhalten
Auch Obstbäume können verwendet werden.

./
1 0. BEPFLANZUNG ( $ 9 Abs l Nr. 25 a BBauG)

[ O. ] Öffent].sche Pf]-qnzyBg

Die Anpf]anzung erfolgt i-n der auf die Kana]-i.sationserschl i.eßung
des Baugebietes folgenden Pflanzperiode

[ O . 2 Private Pf].anzug

Di.e Anpflanzung hat i.n der auf di.e Errichtung einer bauli.chen
An]-age fo]genden Pf]anzperi.ode zu erfo]-gen.

l0.3 Dle Bepflanzung richtet eich nach der folgenden Gehölzauswahl
liste

/

Gehö ]. z artenli st e

Fe].dahorn
Hainbuche
Vogelkirsche
Aspe
Traubeneiche
Stieleiche
Vogelbeere
Mehlbeere
Kornelki.fache
Bluthar tr i. eg el
basel
Hagedorn
Pfaffenhut
Liguster
Schiebe
Johannisbeere
Hu nd srose

.A cer campus tre
Ca rp.i n u s l)e t u .Z u s
Prue u s a vi um
Pope ] u s Tz' emu ] a
Qu efeu s pe tz'a ea
Ou efeu s robur
Soz'bu s a u cupari a
Sorbu s in termedi a
Cora u s ma s
Cord u s san gu .in e um
Coz' y.Z us a ve.Z .Z an a
Cz'a t a egu s ca I'r.i er e.i
Eu on yro u s e uz'ope u s
1, .i gu s'tr um vu.Z ga re
Prüm u s sp.inosa
niles a l pinum
Ro sa c an .i .n a

"Ä tr o v.i ren s "

"sahm.i d t "
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Vielblütige Rose
Schwan z er Holy nder
Wolliger Schneebal]-
Winter l i. nd e

Speierling

Ros a m u .Z t.i f.Z ora
Sambu cu s n i gra
VI z' b u I'n um .Z an t a n a
T.i .Z .i a cord.a t a
horb u s domes ti ca

I0.4 Nadelgehölze sind unzulässig mit Ausnahme von
Gemeiner Ei.be
Wa].dki.efeu

Ta xu s ba cca ta
linus s ylvestri s

I0.5 Die durch Windbruch zerstörten Bäume sind durch di.e gleiche
Gehölzart an der gleichen Stelle zu ersetzen. Es wird eine
Sicherheits[eistung ver]angt, um die Rea].isierung des Pflanz
gebotes zu gewährleisten (entsprechend $ 39 (b) BBauG)

Dieser Text hat zusairimen mit der Begründung yp.q dem Bebauungs ynd
dem Grünordnungsplan in der Zei.t voÜ 2 5. NOi. 1985 bj.s 2 7. Beil t985
öffentl4c.h .ausgelesen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wur
den aM 1 4. }1OV. 198.5,' ortsübli.ch bekanntgemacht.

Altle in engen , .,,4ën 2 4: Fe!.. ]986.

Bürgermeister Beigeordneterl

Die Textliche Festsetzung hat: zusammen mi.t der Begründung und dem Be
bauungs- und dem Grünordnungsplan dem Satzungsbeschluß am 6. Feb. t986
zugrunde gelege

Alt ]. emi.ng en p/7e n
ahU T986

Bürgermei.' ' ' ' ' . . ' ' :!{.;12' 'lili;ilitailbtör
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ANLASS

]:m Bereich nördli.ch der Zi.mmerbergstraße wird für
Straßenbau und Kana].isation eine Bebauungsplanung
erfordern.ch, zumal ei.n älterer Vorschlag hi.er eine
aufwendige Zuwegung vorsah. Nach Darlegung von
wi.rtschaftli.cheren Erschl i.eßungsvorschlägen wurde am
05. 04. 1984 an das Planungsinstitut Dr. Scholz
der Auftrag zur Erstellung eines Bebauungs- und
Grünordnungsplanes erteilt

Bau ]-eitplanung s stand

Der genehmigte FI.ächennutzungsplan und der neue
F].ächennutzungsp]-anentwurf haben das P]angebi.et a].s
Wohnfläche vorgesehen.

ERSClüIESSUNGSABSICHT

Es ist bei der Aufstellung di.eses kiel.nen Planes, der
bereits über ein zweigeschossi.ges Gebäude verfügt und
noch Platz für vier Baukörper aufweist, lediglich die
Zuwegung und die Stellung der Baukörper zu berück-
sichtigen. Bestehende erhaltenswerte Bäume lassen die
wirtschaftl i.che Mögli.chkei.t offen,drei Baukörper an
di.e Ziinmerbergstraße zu ori.enn.eien. die auch bereits
auf der Südseite bebaut i.st. Von di.eßer Straße geht
eine Zufahrt zum bestehenden Gebäude auf Flurstück
668/-8. Diese Zufahrt wird bi.s zu diesen Grundstück
als öffentli.che Verkehrsfläche i.n der Mi.ndestbrei.te vor-
gesehen, so daß auch auf dem Flurstück 668/9 ein
zwei.geschossiges Gebäude hierdurch angedient werden kann
Die alte Ei.nmessung eines Weges mit Wende i.nmitten
der Bäume i.st unwirtschaftli.ch und dem Gesamtaufschluß
wenig di.enlich.



/

Straßenzustand Anfang ]984, bevor die Zimmerbergstraße (rechts)
asphaltiert wurde. Die festgesetzte markante Eiche im Mittelgrund
[iegt auf Parze]]e 668/]3, auf der sich der Zuweg zum Gebäude
Nr . 1 8 nach links verzweigt

)

Blick von der Zuwegung auf das Gebäude Nr. 18 des Flurstücks 668/8
Diese Zuwegung wurde aufgenommen und gegenüber einem früheren Vor-
schlag eine erneute Teilung der von Gehölzen überstellten Fläche
vermieden. Das Gebäude Nr. 18 war Maßstab der Grundstücksausnut-
zung für das übrige Plangebiet



VER- UND ENTSORGUNG

Elt-Versorgung und Wasserversorgung verfügen über feste
Anschlüsse. Bei der Kanalisation wird eine Abführung
im Süden zum Eckbachtal erfolgen. Hier wird den Be-
dingungen entsprochen. di.e das Wasserwirtschaftsamt
stellt. Entsprechende Absicherungen werden seitens der
Verbandsgernei.nde gegeben .

(;RüliORDNUNG

Bestand

Das P]-angebi.et wird hinsichtl i.ch der Topographie durch
den nordexponierten Hang des Zimmerberges bestimmt
Di.e Neigung beträgt ca. 15 - 20 %.

Als potentielle natürliche Vegetation gilt für diesen
Hangbereich der Trockene Sti.deichen-Birken-Wald
(Betulo- Quercetum robori.s typicum) in übergängen
zum Traubeneichenwald(Luzulo-Querc:etum petraeae)

Di.e reale Nutzung ist derzei.t durch Ei.nzelbebauung
geprägt. Re]-i.kte ei.nstiger forstlichen Nutzung si.nd
einzelne Waldkiefern. Stielei.chen und Sandbirken, die
eline Art Ersatzwaldgesellschaft auf diesen nährstoffarmen
Buntsandstei.nverwitterungsböden darstellen .

östlich angrenzend wi.rd das Plangebi.et von Kiefernforsten
flanke.ert



MASSNAËiMEN DER - GRÜNORDNUNG

Be stand s erha rung

Mit Ausnahme des bereits überbauten Grundstückes ist
der gesamte Planungsraum mit Einzelbäumen überstellt,
wie aus dern P]-an hervorgeht

Damit der größtmögliche Anteil di.eßer Bäume erhalten
werden kann, wurde die bereü-ts vorgegebene, durch
Vermessung vorbestimmte Erschl i-eßung dahingehend
abgeändert, daß der südliche Bereich von der vorhandenen
Ersch[ i.eßungsstraße ersch]-oasen wird und ]edig]i-ch ein
zusätzliches Gebäude an den bereits in ausreichender
Brei.te vorhandenen Stich angebunden wi.rd. Somit
wi.rd ei.nerseits durch di.e kostengünstigere Erschließung
der charakteristi.sche Hang bewahrt und ein Großteil der
B äume erhalten .

Ledig[ich im überbaubaren Bereich wurden für di.e Einze].--
bebauung ei-dge "Stangenhölzkiefern" abgetrieben.
Weitere Maßnahmen der Grünordnung werden ni-cht erforder].ich

Die bei dem Sturm bzw. lqindbruch am ll .07.84 vernichteten
Bäume sind i.n der gleichen Baumart an der blei-chen Stelle
wi. ed er allzu setz en



ABWÄGUNG V O R DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG

Katasteramt Grünstadt
vom 24 .07 . 84

Gemei.nde Alt.leiningen

l Die Z immerbergstraße ist
i-nsgesamt einzubeziehen ,
weil die notwend iren Straw
senbrei.ten ausgewiesen wer
den müs sen .

Die Ortsgemeinde hat über die VG
Hetten].eides.heim dem P].aner die
Ei.nbezi.ehung der Z immerbergstraße
mitgeteilt. Es muß mit der Geneh-
migung des Planes der Bebauungsplan
Gräfenthal für den Teil der Wege-
parzelle 659/1 außer Kraft gesetzt
werden, weil der nach heutigen Ge-
sichtspunkten unzulängliche Bebau-
ungsplan Gräfenthal bereits die
Verkehrsfläche enthält und =im obe-
ren Teil mit 4 m bemaßt ist, aber
keine Straßenbegrenzungsl i.nie kon-
sequent durchführt. Die Erbreite-
rung der Straße geht zu Lasten des
Ami.evers 668/2, wenn die zulässige
Mi.ni.malbreite von 4,75 m zugrunde
gelegt wird

2 . Bei der Entwässerung der
bei.den nördlichen Grund -
stücke i.st deren Anschlu ß
möglichkei.t zu über prüfen

Nach Mitteilung der Verbandsge-
meinde und mit übernahme der Kanal-
lei.tung sowie ei.nes Leitungsrechtes
auf dem Flurstück 668/2 ist ein An-
sch].uß gewährleistet

Verbandsgemeinde Hetten]eide]-
heim vom 1 8 .07 . 84

1 . Flurstücke 668/2 und 668/3
sind in den P].an einzube-
z lehen .

Flurstücke sind ei.nbezogen

2 Z immerbergstraße ist ganz
in das Plangebi.et einzube
z i.ehen

Einbezi.ehung erfolgt, obwohl Be
rücksichtigung im Bebauungsplan
Gräfenthal angezeigt wurde

3 . Geh. Fahr-- und Leitungs--rechte sind auf dem F].ur
stück 668/2 nachzufragen

P[anzei.chen ist im Origina]- ei.nge
tragen .

For stamm Ba(ii Dürkheim-Nord
vom 1 7 .07 . 84

Baumfa].l-Länge ab Wald ist
zu beachten .

Die Baumfa]]- und -fä].lgrenze ist
insoweit berücksichtigt, wie der
Abstand des bestehenden Gebäudes



Nr. 18 vom Wa]-drang genehmi.gt wurde
Di.e künfti.ge Bebauung ri.Chtet si.ch
nach diesem Abstand bei der Par-
zelle 668/IC). Ansonsten sind große
Abstände gegeben. Der Windwurf vom
Juli 1984 hatte nur den ni.cht er-
ha].tenswerten Kiefern geschadet

Pfalzwerke vom 03 . 08 . 8 4

Niederspannungslei.t.fingen sind Niederspannungsleitungen wurden
einzutragen. in den Plan übernommen.

7
Oberpostdirektion v. 06 .08 .84

Im Planberei.ch liegen Fern-
meldekabe]. . Bei Baumaßnahmen
wird um Beteiligung gebeten .

Die Bauwilli.gen werden mit dem Fern
meldebaubezirk Eisenberg rechtzei.-
tig Kontakt aufnehmen. Di.e Kabel-
schutzanweisungen werden den be-
treffenden Firmen gemeldet

Diese Begründung hat zusammen mit dem Text und dem Bebauungs-.und
dem Grünordnungsplan i-n der Zeit vom2 5. NOy. 1985bis 2 7. Dez.'1985
öffentli.ch ausgelegen. Ort und Dauer der öffentl i-chen Auslegung
wurden am J/#{ /7. #:i)!3'ortsüblich bekanntgemacht

Altlei.n i.ng en , ;. 2.q .hb. .l$86

BQigQqrgqeteE
Büro erme i. er

ABWÄGUNG N A C H DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG

Kreisverwa].tung Bad Dürkheim
VÖh 2 8 :öa:x4

Gemeinde A].tleininqen

Durch den Sturm vom 1 1 . 07 . 84
si.nd =im Plangebiet Wi.ndbruch
schäd en entstanden . Er satz
durch Pflanzgebot?

Ja . Das Pflanzgebot ist in der
Textl . Festsetzung aufgenommen

Förmliche Anr egungen wie beim
Bebauungsplan "Gräfenthal ll"

Förmliche Anregungen sind - wie
beim inzwischen genehmigten Bebau
ungsplan "Gräfenthal 11" beachtet

Was servi.rtschaftsamt vom
23 . 1.0.. 84

Schadlose Ableitu ng des Ober
flächenwasser i.st zu gewähr-
leisten .

Oberflächenwasser wird bei der
starken Reliefenergie schadlos ab
geleitet .
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Oberpostdirekti.on Karlsruhe
vom 06 . 08 . 84

Es wird zwecks Koord i.nation
mit Kabelverlegung um recht-
zeitige Mitteilung bezüglich
des Baubeginns gebeten .

Das zuständlqe Fernmeldeamt in
Eisenberg wird rechtzeitig vom
Baubeginn unterrichtet

Forstamt Bad Dürkhe iin-Nord
vÖm 17 =ö7 : 84

Baumfal]---Länge je nach Baum-
ert einhalten . Maßgebend ist
die Hieb--Rei.f e

Der eigentliche Waldbeginn mit
d en F ächten ostwärts d er über-
baubaren Bereiche ist nach der
Fa[[-Fä].].-Grenze dei' bestehen-
den Gebäude eingehalten, zumal
d er Mischwa Id östli-ch der ge-
planten Bauzeile in 25 m Tiefe
kei.ne Bäume über 60 Jahre enthältA

P :Ealzwerke vom 03 . 08 . 8 4

Versorgungsleitungen bitte
eintragen .

Beide Niederspannungslei-tungen
s ind üb ernommen worden .

Katasteramt Grünstadt vom
24 . 07 . 84

Z i.ntmerbergstraße an einer
Stelle nur 3 m breit

Tei.lbereich liegt außerhalb des
Geltungsbereiches und müßte noch-
mals wegen der Flächenänderung
das Verfahren wi.ederholen. Nach den
Richtli.den 1985 für den Ausbau der
Straßen kann eine 3 m breite Zu-
fahrt bestehen bleiben. Im Planbe-
rei.ch beträgt sie 4 , 50 m .

Entwässerung der beiden nörd-
lichen Wohnen.nhei.ten möglich?
Sonst Grunddienstbarkei.ten !

Entwässerung nach wasserwirtschaft
lichen Begutachtung für das höhere
Flurstück 667/4 möglich. Demnach
auch für 668/1 0 und 668/1 1

A

Die Begründung hat zusammen mit der Textli.chen Festsetzung und
dem Bebauungs- und dem Grünordnunqsplan dem Satzungsbeschluß am
' 6. Feb. 1986 zugrunde gelegen.

A].tleini.ngen , d=
g

.2 q. .Eeä .1986

:BFlgFgrdneteE
Bürgermeister


